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Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Mecklenburg-
Vorpommern vom 6. Juni 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind nicht zu
erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Streitig ist die Anerkennung (Vormerkung) von Seefahrtzeiten nach MaÃ�gabe der
Â§Â§ 7, 9 Abs 1 der Satzung der Beklagten (SSmK), die der KlÃ¤ger auf
FÃ¤hrschiffen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn (DR) im Zeitraum von August
1963 bis Dezember 1990 zurÃ¼ckgelegt hatte. Danach war er auf FÃ¤hrschiffen der
Deutschen Bundesbahn (DB) tÃ¤tig. Vom 1. April 1993 bis 30. November 1996 war
er Arbeitnehmer der im Rahmen der Privatisierung gegrÃ¼ndeten
Nachfolgegesellschaft Deutsche FÃ¤hrgesellschaft Ostsee mbH (DFO).
AnschlieÃ�end bezog er vom 6. November 1996 bis 14. Februar 1997 von der See-
Berufsgenossenschaft (See-BG) Verletztengeld, vom 15. Februar 1997 bis 31. MÃ¤rz
2000 von der Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit Arbeitslosengeld und vom 1. April 2000 an
von der Seekasse Altersrente wegen Arbeitslosigkeit.
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Das Vormerkungsbegehren lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 10. April 1995 idF
des Widerspruchsbescheides vom 22. April 1996 ab und stellte gleichzeitig die
BeschÃ¤ftigung bei der DFO beitragsfrei, da ohne die Zeiten auf den Schiffen der
DR und DB bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres die Voraussetzungen fÃ¼r ein
Ã�berbrÃ¼ckungsgeld nicht mehr erfÃ¼llt werden kÃ¶nnten. WÃ¤hrend des
anschlieÃ�enden Klageverfahrens vor dem SG Rostock lehnte die Beklagte mit
Bescheid vom 1. April 1997 einen am 31. Januar 1997 gestellten Antrag auf
Ã�berbrÃ¼ckungsgeld mit der BegrÃ¼ndung ab, der KlÃ¤ger habe ohne die
streitigen Zeiten nur fÃ¼r 44 Kalendermonate PflichtbeitrÃ¤ge zur Seemannskasse
entrichtet und damit die Wartezeit von 240 Kalendermonaten nicht erfÃ¼llt. Das
Widerspruchsverfahren gegen diesen Bescheid setzte die Beklagte im
Einvernehmen mit dem KlÃ¤ger aus. Das SG hat mit Urteil vom 28. September 1998
die Klage abgewiesen. Die dagegen eingelegte Berufung hat das LSG Mecklenburg-
Vorpommern mit Urteil vom 6. Juni 2000 zurÃ¼ckgewiesen: Die begehrten Zeiten
auf FÃ¤hrschiffen der DR kÃ¶nnten nicht nach MaÃ�gabe der auf der
ErmÃ¤chtigungsgrundlage des Â§ 891a RVO erlassenen SSmK als Seefahrtzeiten zur
BegrÃ¼ndung der Anspruchsvoraussetzungen fÃ¼r die einzig mÃ¶gliche Leistung
â�� das Ã�berbrÃ¼ckungsgeld â�� anerkannt werden. Denn nach Â§ 7 SSmK
mÃ¼Ã�ten die Seeleute bei der See-BG gesetzlich unfallversichert sein. Die
Gleichstellung von Seefahrtzeiten, die auf in der frÃ¼heren DDR beheimateten
Schiffen zurÃ¼ckgelegt worden seien, erfolge nach der Ã�berleitungsvorschrift des
Â§ 24a SSmK nur fÃ¼r "entsprechende Zeiten", so daÃ� allein darauf abzustellen
sei, ob der KlÃ¤ger â�� unter der Annahme, Bundesrecht unter EinschluÃ� der
SSmK und des gegliederten Systems der TrÃ¤ger der Unfallversicherung hÃ¤tte im
Beitrittsgebiet gegolten â�� bei der See-BG versichert gewesen wÃ¤re. Der KlÃ¤ger
sei aber auf den Schiffen der DR und DB stets "Eisenbahner" mit ZugehÃ¶rigkeit zu
besonderen Versorgungsordnungen gewesen und wÃ¤re â�� wie tatsÃ¤chlich
wÃ¤hrend seines Dienstes auf den Schiffen der DB â�� bei der Bundesbahn-
AusfÃ¼hrungsbehÃ¶rde fÃ¼r Unfallversicherung (BUVB) und nicht der See-BG
versichert gewesen.

Mit der Revision rÃ¼gt der KlÃ¤ger eine Verletzung der Â§Â§ 7, 24, 24a SSmK. Die
fiktive Ã�bertragung der bundesrechtlichen Regelungen Ã¼ber die ZustÃ¤ndigkeit
der diversen TrÃ¤ger der Unfallversicherung werde den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen in der DDR nicht gerecht. Ã�berdies sehe auch die RVO den Beitritt
des Bundes und der LÃ¤nder zur See-BG vor, was tatsÃ¤chlich praktiziert werde,
soweit es sich nicht um Marine-, Zoll- und Polizeischiffe handle. Bei der Frage, ob
fiktiv die ZugehÃ¶rigkeit bei der See-BG bestanden hÃ¤tte, sei deshalb allein darauf
abzustellen, ob die Seefahrtzeit auf Kauffahrteischiffen oder den sogenannten
Nichterwerbsschiffen zurÃ¼ckgelegt worden sei. Eine andere Sichtweise wÃ¼rde
gegen Art 3 Abs 1 GG verstoÃ�en.

Der KlÃ¤ger beantragt,
das Urteil des Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Juni 2000 und
das Urteil des Sozialgerichts Rostock vom 28. September 1998 aufzuheben und die
Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 10. April 1995 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 22. April 1996 zu verurteilen, die Fahrtzeiten auf
FÃ¤hrschiffen der DR als Seefahrtzeiten anzuerkennen.
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Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

II

1. Die Revision des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig. Ihre ZulÃ¤ssigkeit scheitert insbesondere
nicht an einem fehlenden Rechtsschutzinteresse fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung des
Revisionsverfahrens. Es ist auch nicht deshalb entfallen, weil â�� wie im Schreiben
des Berichterstatters vom 14. MÃ¤rz 2001 dargelegt â�� keine materielle Beschwer
des KlÃ¤gers durch den angefochtenen Bescheid mehr bestehen kÃ¶nnte, da in den
Ã¼berhaupt in Betracht kommenden LeistungszeitrÃ¤umen auch bei ErfÃ¼llung
der Wartezeit nach der SSmK wegen der BerÃ¼cksichtigung anderweitiger
Sozialleistungen (hier: Verletztengeld, Arbeitslosengeld, Altersrente) kein
Ã�berbrÃ¼ckungsgeld zu zahlen wÃ¤re. Denn fÃ¼r die erforderliche Beschwer im
Rechtsmittelverfahren genÃ¼gt idR die formelle Beschwer (dazu mwN Meyer-
Ladewig, SGG, 6. Aufl, Vor Â§ 143 RdNr 5a), die bereits dadurch begrÃ¼ndet wurde,
daÃ� durch die angefochtenen Urteile die AntrÃ¤ge des KlÃ¤gers abgewiesen
worden waren. Ausnahmsweise wÃ¤re der Wegfall der materiellen Beschwer
allerdings dann zu berÃ¼cksichtigen, wenn die Annahme gerechtfertigt wÃ¤re,
daÃ� der RevisionsklÃ¤ger das Verfahren offensichtlich unnÃ¶tig oder
miÃ�brÃ¤uchlich wider besseres Wissen betreibt (BSG Urteil vom 12. Februar 1997
â�� 9 RVs 1/95 â�� BSGE 80, 97 = SozR 3-3870 Â§ 4 Nr 18; Meyer-Ladewig, SGG, 6.
Aufl, Vor Â§ 143 RdNr 5). Davon konnte sich der Senat indes nicht Ã¼berzeugen.

2. Die Revision des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet.

a) Gegenstand des Rechtsstreits ist nur der Vormerkungsbescheid der Beklagten
vom 10. April 1995 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. April 1996.
Der Bescheid der Beklagten vom 1. April 1997 Ã¼ber die Ablehnung des Antrags
auf Ã�berbrÃ¼ckungsgeld vom 31. Januar 1997 ist der PrÃ¼fung im
Revisionsverfahren entzogen. Er ist zwar entgegen der Rechtsbehelfsbelehrung in
analoger Anwendung des Â§ 96 Abs 1 SGG Gegenstand der beim SG anhÃ¤ngigen
Anfechtungs- und Verpflichtungsklage (Â§ 54 Abs 1 SGG) gegen den im
"Vormerkungsverfahren" erlassenen Bescheid der Beklagten vom 10. April 1995 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. April 1996 geworden. Dem steht
auch nicht entgegen, daÃ� in den FÃ¤llen der analogen Anwendung des Â§ 96 Abs 1
SGG die RechtshÃ¤ngigkeit des zweiten Bescheides durch eine entsprechende
ProzeÃ�erklÃ¤rung der Beteiligten beendet werden kann. Denn eine solche ist hier
nicht abgegeben worden; die auÃ�ergerichtliche Vereinbarung Ã¼ber das Ruhen
des Widerspruchsverfahrens gegen den zweiten Bescheid und die BeschrÃ¤nkung
des Klageantrags auf den Vormerkungsbescheid dÃ¼rften dazu nicht ausreichen
(vgl BSG Urteil vom 15. MÃ¤rz 1979 â�� 11 RA 48/78 â�� BSGE 48, 100 = SozR
2200 Â§ 1259 Nr 37). Eine ggf fehlerhafte Nichteinbeziehung dieses wÃ¤hrend des
Klageverfahrens ergangenen Bescheides und eine dementsprechende Verletzung
des Â§ 96 SGG wÃ¤re im Revisionsverfahren aber nur auf entsprechende RÃ¼ge zu
beachten, an der es jedoch fehlt (vgl mwN BSG Urteile vom 22. September 1981
â�� 1 RA 31/80 â�� SozR 1500 Â§ 53 Nr 2; vom 26. November 1986 â�� 7 RAr 55/85
â�� BSGE 61, 45, 47 f = SozR 4100 Â§ 113 Nr 5 und vom 24. April 1997 â�� 11 RAr
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23/96 â�� SozR 3-4100 Â§ 137 Nr 9). Im Ã¼brigen kÃ¶nnte wegen der
unterschiedlichen VerfÃ¼gungssÃ¤tze der beiden Bescheide (Ablehnung von
Seefahrtzeiten einerseits, Ablehnung der Leistung Ã�berbrÃ¼ckungsgeld,
zunÃ¤chst nur wegen NichterfÃ¼llung der Wartezeit, andererseits) zB mit Blick auf
kÃ¼nftige Leistungsfeststellungen durchaus ein RechtsschutzbedÃ¼rfnis fÃ¼r ein
Sachurteil hinsichtlich beider Bescheide bestehen (vgl zum VerhÃ¤ltnis
Vormerkungsbescheid zu Rentenbescheid, Urteil des BSG vom 8. Oktober 1992 â�� 
13 RJ 47/91 mwN â�� dokumentiert in Juris). Jedenfalls lÃ¤Ã�t sich das
RechtsschutzbedÃ¼rfnis fÃ¼r das Betreiben beider Verfahren auch nicht mit Blick
auf den erst wÃ¤hrend des Berufungsverfahrens ergangenen Altersrentenbescheid
der Seekasse vom 22. MÃ¤rz 2000 ausschlieÃ�en, der das Ende des Ã¼berhaupt
nach der SSmK (vgl Â§ 9 Abs 1) mÃ¶glichen Leistungszeitraums des
Ã�berbrÃ¼ckungsgeldes markierte.

b) Die Beklagte hat zu Recht die Vormerkung der Zeit von August 1963 bis
Dezember 1990 als Seefahrtzeit abgelehnt. Denn der nach MaÃ�gabe des Â§ 17
SSmK entsprechend anzuwendende Â§ 149 Abs 5 SGB VI lÃ¤Ã�t nur die
Vormerkung solcher Daten zu, die â�� ausgehend von der im Zeitpunkt der
Entscheidung maÃ�geblichen Rechtslage (BSG Urteil vom 24. Oktober 1996 â�� 4
RA 108/95 â�� SozR 3-2600 Â§ 58 Nr 9, S 50) â�� fÃ¼r die Feststellung der
Rentenanwartschaft bedeutsam sind (Â§ 149 Abs 5 iVm Abs 1 Satz 1 und Abs 3), im
vorliegenden Fall also der Wartezeit fÃ¼r das nach der SSmK zu gewÃ¤hrende
Ã�berbrÃ¼ckungsgeld. Die Seefahrtzeiten des KlÃ¤gers auf FÃ¤hrschiffen der DR
sind nach der Ã�berleitungsregelung des Â§ 24a Abs 1 SSmK nicht auf diese
Wartezeit anrechenbar. Gleichgestellt sind nur "entsprechende" Zeiten. Dies sind
â�� wie im folgenden unter Ziff 3 dargestellt wird â�� in Anlehnung an Â§ 7 Nr 2
SSmK rentenversicherungsrechtliche BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse auf
Seefahrzeugen wÃ¤hrend derer Unfallversicherungsschutz bei der See-BG
bestanden hÃ¤tte. Letzteres trifft aber â�� wie der erkennende Senat bereits mit
Urteil vom 16. Mai 2001 (B 5 RJ 20/00 R â�� zur VerÃ¶ffentlichung vorgesehen) â��
bei Seefahrtzeiten, die BeschÃ¤ftigte der DR auf deren FÃ¤hrschiffen in der DDR
zurÃ¼ckgelegt haben, nicht zu.

3.1 Bei der Beklagten handelt es sich um eine von der See-BG unter deren Haftung
geschaffenen Einrichtung, deren einziger Zweck entsprechend der ErmÃ¤chtigung
in Â§ 891a RVO bzw â�� ab 1. Januar 1997 â�� in Â§ 143 SGB VII darin besteht,
Seeleuten sowie KÃ¼stenschiffern und KÃ¼stenfischern bei Ausscheiden aus der
Seefahrt Ã�berbrÃ¼ckungsgeld zu gewÃ¤hren. Das Gesetz legt zwei Arten der
Leistung von Ã�berbrÃ¼ckungsgeld â�� nÃ¤mlich Ã�berbrÃ¼ckungsgeld nach
Vollendung des 55. Lebensjahres und Ã�berbrÃ¼ckungsgeld auf Zeit bei einem
frÃ¼heren Ausscheiden aus der Seefahrt â�� fest. Das NÃ¤here Ã¼ber die
Voraussetzungen und den Umfang der Leistungen bestimmt die Satzung der
Beklagten (Â§ 891a Abs 1 Satz 3 RVO, Â§ 143 Abs 1 Satz 3 SGB VII).

3.2 Nach Â§ 9 Abs 2 Satz 1 SSmK in der seit Inkrafttreten der am 21. Januar 1973
erlassenen Satzung zum 1. Januar 1974 unverÃ¤ndert geltenden Fassung ist die
Wartezeit fÃ¼r das Ã�berbrÃ¼ckungsgeld erfÃ¼llt, wenn der Versicherte eine nach
Â§ 7 versicherungspflichtige Seefahrtzeit von 240 Kalendermonaten zurÃ¼ckgelegt
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hat. Â§ 7 SSmK legt den Kreis der bei der Beklagten versicherten Personen fest.
Nach Â§ 7 Nr 1 SSmK in der seit 1. Januar 1986 gÃ¼ltigen Fassung des 15.
Nachtrags vom 10. Dezember 1985 gehÃ¶ren dazu Seeleute, die auf Seefahrzeugen
gegen Entgelt oder zu ihrer Berufsausbildung ohne Entgelt
rentenversicherungspflichtig oder nach Â§ 2 Abs 3 SGB IV rentenversichert
beschÃ¤ftigt und bei der See-BG unfallversichert sind. Dazu gehÃ¶rte der KlÃ¤ger in
der fraglichen Zeit nicht. Die Vorschriften des Dritten Buchs der RVO Ã¼ber die
TrÃ¤ger der Versicherung galten im Beitrittsgebiet erst ab 1. Januar 1991, die
Vorschriften Ã¼ber den versicherten Personenkreis und den Versicherungsumfang
sowie Â§ 891a RVO erst ab 1. Januar 1992 (EinigVtr Anlage I Sachgebiet I Abschnitt
III Nr 1 Buchst c Abs 9 bzw Buchst f). Zudem bestimmt der durch den 22. Nachtrag
vom 28. August 1991 eingefÃ¼gte Â§ 24a SSmK in seinem Abs 2 ausdrÃ¼cklich,
daÃ� Seefahrtzeiten, die vor dem 1. Januar 1992 auf im Beitrittsgebiet
beheimateten Schiffen zurÃ¼ckgelegt wurden, nicht versicherungspflichtige
Seefahrtzeiten nach Â§ 7 SSmK sind.

3.3 Nach Â§ 24a Abs 1 SSmK sind allerdings Seefahrtzeiten nach Â§ 7 SSmK fÃ¼r
die ErfÃ¼llung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen in den Â§Â§ 9, 10 Abs
1 und Â§ 11 Abs 1 SSmK mit den "entsprechenden Zeiten im Beitrittsgebiet"
zusammenzurechnen, sofern eine versicherungspflichtige Seefahrtzeit nach Â§ 7
SSmK von mindestens zwei Jahren zurÃ¼ckgelegt ist. Wie sich bereits aus der
Bezugnahme auf die Zeiten nach Â§ 7 SSmK ergibt, mit denen die entsprechenden
Zeiten zusammenzurechnen sind, lÃ¤Ã�t sich die Regelung nur so verstehen, daÃ�
VerhÃ¤ltnisse vorgelegen haben mÃ¼ssen, die denen entsprechen, unter denen
eine Einbeziehung in den nach Â§ 7 SSmK versicherten Personenkreis erfolgen
wÃ¼rde. DafÃ¼r kommt es bei Seeleuten (Â§ 7 Nr 1 SSmK) aber nicht allein auf
eine BeschÃ¤ftigung in der Seefahrt an. Ausschlaggebend ist vielmehr einerseits
eine rentenversicherungspflichtige oder nach Â§ 2 Abs 3 SGB IV rentenversicherte
BeschÃ¤ftigung und zum anderen eine Unfallversicherung bei der See-BG. Um
"entsprechende" Zeiten iS des Â§ 24a Abs 1 SSmK festsetzen zu kÃ¶nnen, bedarf es
deshalb insbesondere einer PrÃ¼fung, ob die See-BG fiktiv in der betreffenden Zeit
der fÃ¼r den Versicherten zustÃ¤ndige UnfallversicherungstrÃ¤ger gewesen wÃ¤re,
wenn das bundesdeutsche Recht schon gegolten hÃ¤tte.

a) Dieses VerstÃ¤ndnis von Â§ 24a Abs 1 SSmK legt schon ein Vergleich mit den in
Â§ 24 Abs 1 und 2 SSmK enthaltenen Ã�bergangsregelungen nahe, die in die SSmK
bei ihrem ErlaÃ� aufgenommen worden sind. DaÃ� nicht alle im Beitrittsgebiet
zurÃ¼ckgelegten Seefahrtzeiten auf die Wartezeit anrechenbar sind, zeigt zudem
â�� worauf das LSG bereits hingewiesen hat â�� die mit dem 27. Nachtrag vom 2.
November 1994 vorgenommene Ã�nderung der â�� auch im Fall des KlÃ¤gers zur
Anwendung gekommenen â�� Befreiungsregelung in Â§ 20 Abs 5 SSmK. Auf eine
fiktive ZugehÃ¶rigkeit zur See-BG abzustellen, entspricht aber auch Sinn und Zweck
des Ã�berbrÃ¼ckungsgelds und der Anbindung der Beklagten an die See-BG, wie
sie sich aus Â§ 891a RVO und jetzt Â§ 143 SGB VII ergibt.

aa) Nach Â§ 24 Abs 1 und 2 SSmK werden vor dem Inkrafttreten der Satzung (1.
Januar 1974) zurÃ¼ckgelegte Seefahrtzeiten als Arbeitnehmer auf die Wartezeit
fÃ¼r ein Ã�berbrÃ¼ckungsgeld bzw fÃ¼r ein Ã�berbrÃ¼ckungsgeld auf Zeit bei
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bestimmten Versicherten angerechnet, "wenn sie nach dieser Satzung versichert
gewesen wÃ¤ren". FÃ¼r sie ist demnach zu prÃ¼fen, ob sie â�� unter der
Voraussetzung, die SSmK wÃ¤re in der fraglichen Zeit schon erlassen gewesen â��
zum versicherten Personenkreis gehÃ¶rt hÃ¤tten (vgl BSG Urteil vom 14. November
1984 â�� 1 RS 4/83 â�� SozR 2200 Â§ 891a Nr 4). Â§ 24a SSmK schrÃ¤nkt mit dem
Wort "entsprechend" und bezogen auf im Beitrittsgebiet zurÃ¼ckgelegte
Seefahrtzeiten die Anrechnung von Seefahrtzeiten in Ã¤hnlicher Weise ein wie Â§
24 Abs 1 und 2 SSmK. Einbezogen werden sollen Zeiten, in denen VerhÃ¤ltnisse
vorgelegen haben, die denen entsprechen, fÃ¼r die eine Versicherung nach Â§ 7
SSmK erfolgen kÃ¶nnte. Dies setzt wiederum voraus, daÃ� ein entsprechendes
Unternehmen wie das, bei dem der Versicherte beschÃ¤ftigt war, bei der See-BG
versichert wÃ¤re (dazu NÃ¤heres unter b).

bb) Nach Â§ 20 Abs 5 Satz 1 SSmK in der seit 1. Januar 1995 gÃ¼ltigen Fassung des
27. Nachtrags werden Versicherte, die das 45. Lebensjahr vollendet haben und die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r den Bezug eines
Ã�berbrÃ¼ckungsgelds nicht mehr erfÃ¼llen kÃ¶nnen, auf eigenen Antrag von der
Beitragspflicht befreit, wenn sie entweder nach dem 45. Lebensjahr erstmals nach
Â§ 7 SSmK versichert werden oder auf deutschen Schiffen Seefahrtzeiten
zurÃ¼ckgelegt haben, die nicht auf die Wartezeit angerechnet werden. Die neu
eingefÃ¼gte zweite Alternative macht nur Sinn, wenn nicht alle auf deutschen
Schiffen zurÃ¼ckgelegten Seefahrtzeiten anrechnungsfÃ¤hig sind. Das trifft
insbesondere auf im Beitrittsgebiet zurÃ¼ckgelegte Seefahrtzeiten zu, die nicht den
Seefahrtzeiten nach Â§ 7 SSmK entsprechen.

cc) Mit der ErmÃ¤chtigung in Â§ 891a RVO (jetzt Â§ 143 SGB VII) an die See-BG
wurde es erstmals deren Selbstverwaltung ermÃ¶glicht, durch Schaffung von
zusÃ¤tzlichen Sozialleistungen auÃ�erhalb der Rentenversicherung â�� vom Gesetz
daher auch nicht als (Seemanns-)Renten bezeichnet â�� einerseits der vorzeitigen
Abwanderung der Seeleute entgegenzuwirken und andererseits den altersgerechten
Ã�bergang Ã¤lterer Seeleute von See an Land durch wirksame Hilfen zu
unterstÃ¼tzen (vgl hierzu BSG Urteile vom 9. November 1983 â�� 7 RAr 58/82 â�� 
SozR 4100 Â§ 118 Nr 12, vom 16. Februar 1984 â�� 1 RS 5/83 â�� SozR 2200 Â§
891a Nr 2 und vom 14. November 1984 â�� 1 RS 4/83 â�� SozR 2200 Â§ 891a Nr 4;
vgl zur Geschichte der Seemannskasse auch Lauterbach/Watermann, Gesetzliche
Unfallversicherung, 3. Auflage, Â§ 891a RVO Anm 1, Stand: September 1995).
Hauptgrund fÃ¼r die Anbindung an die See-BG war die Finanzierung
(Lauterbach/Watermann, aaO, RdNr 2). Die Mittel fÃ¼r die Ã�berbrÃ¼ckungsgelder
der Beklagten werden von den Unternehmern, die bei ihr versichert sind oder bei ihr
Versicherte beschÃ¤ftigen, im Wege der Umlage erhoben (Â§ 891a Abs 1 Satz 2
RVO). Die durch die Beklagte zu erbringende zusÃ¤tzliche Sozialleistung ist daher
auf den durch die Solidargemeinschaft der See-BG geschÃ¼tzten Personenkreis
beschrÃ¤nkt; Seeleute auÃ�erhalb der ZustÃ¤ndigkeit der See-BG bleiben von
diesen Leistungen ausgeschlossen (Senatsurteil vom 28. November 1991 â�� 5 RJ
16/91 â�� SozR 3-2200 Â§ 891a Nr 1; BSG Urteil vom 14. November 1984 â�� 1 RS
3/83 â�� SozR 2100 Â§ 13 Nr 2). Dieser Intention entspricht die in Â§ 9 Abs 2 iVm Â§
7 Nr 1 SSmK vorgenommene VerknÃ¼pfung der Wartezeit fÃ¼r das
Ã�berbrÃ¼ckungsgeld mit bei der See-BG versicherten Seefahrtzeiten; die
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LeistungsgewÃ¤hrung wird damit von der ZugehÃ¶rigkeit zu der
Solidargemeinschaft abhÃ¤ngig gemacht, innerhalb der ein besonderer Schutz
erfolgen soll und besondere SolidaritÃ¤ts- und Verantwortlichkeitsbeziehungen
bestehen (BVerfG KammerbeschluÃ� vom 16. Juni 1992 â�� 1 BvR 550/92 â�� SozR
3-2200 Â§ 891a Nr 2; vgl auch BSG Urteil vom 18. April 2000 â�� B 2 U 13/99 R â��
SozR 3-8110 Kap VIII J III Nr 1 Nr 2 â�� zur Umlegung der Rentenaltlasten aus dem
Beitrittsgebiet auf die Unternehmer in der gesetzlichen Unfallversicherung).

b) Die ZustÃ¤ndigkeit des UnfallversicherungstrÃ¤gers fÃ¼r den einzelnen
Versicherten folgte und folgt nach bundesdeutschem Recht grundsÃ¤tzlich der
ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Unternehmen, bei dem er beschÃ¤ftigt ist. Dies ist jetzt
ausdrÃ¼cklich in Â§ 133 SGB VII bestimmt, ergab sich aber auch unter Geltung der
RVO schon mittelbar so aus der Mitgliedschaft des Unternehmens beim
UnfallversicherungstrÃ¤ger, fÃ¼r die See-BG aus Â§Â§ 835, 852, 870 iVm Â§Â§ 658
und 723 RVO). Unter der Geltung der RVO war zustÃ¤ndiger TrÃ¤ger fÃ¼r die See-
Unfallversicherung, die nach Â§ 835 RVO die der Seefahrt (Seeschiffahrt und
Seefischerei) dienenden Unternehmen und die in ihnen tÃ¤tigen gegen Arbeitsunfall
Versicherten umfaÃ�te, zwar nach Â§ 850 Abs 1 und 2 RVO allgemein die See-BG,
jedoch waren davon Unternehmen ausgenommen, die fÃ¼r Rechnung des Bundes
oder eines Landes gingen; fÃ¼r solche Unternehmen bestimmte Â§ 850 Abs 3 Satz
1 RVO den Bund bzw das Land zum TrÃ¤ger der See-Unfallversicherung. Ein
entsprechendes Regel-AusnahmeverhÃ¤ltnis enthÃ¤lt Â§ 121 SGB VII. Danach ist
die See-BG zustÃ¤ndig fÃ¼r Unternehmen der Seefahrt, soweit sich nicht aus dem
Dritten Unterabschnitt eine ZustÃ¤ndigkeit der UnfallversicherungstrÃ¤ger der
Ã¶ffentlichen Hand ergibt. Dabei ist der Begriff des Unternehmens weit zu
verstehen; er umfaÃ�t Betriebe, Einrichtungen und TÃ¤tigkeiten (Â§ 852 iVm Â§ 658
Abs 2 Nr 1 RVO; vgl auch Graeff in Hauck, SGB VII-Komm, K Â§ 125 RdNr 8, Stand:
Juni 1997). Das vom KlÃ¤ger erwÃ¤hnte Beitrittsrecht des Bundes (Â§ 653 Abs 2
RVO bzw Â§ 125 Abs 2 SGB VII) fÃ¼r bestimmte bzw einzelne Unternehmen ist
lediglich eine ErmÃ¤chtigung und Ã¤ndert an der grundsÃ¤tzlichen ZustÃ¤ndigkeit
des Bundes als UnfallversicherungstrÃ¤ger nichts (vgl Lauterbach/Watermann,
Gesetzliche Unfallversicherung, 3. Auflage, Â§ 850 Anm 10, Stand: September 1995;
Kater/Leube, Gesetzliche Unfallversicherung SGB VII, 1997, Â§ 125 RdNr 17).

Bei Ã�bertragung dieser Vorschriften auf die FÃ¤hrschiffe der DR ergibt sich fÃ¼r
den KlÃ¤ger keine fiktive Versicherung bei der See-BG; fÃ¼r die von der DR auf
ihren FÃ¤hrschiffen beschÃ¤ftigten Seeleute wÃ¤re vielmehr der Bund zustÃ¤ndiger
TrÃ¤ger der See-Unfallversicherung gewesen.

Die DR hatte in der DDR zwar die Rechtsform einer juristischen Person, war jedoch
zugleich ein zentral vom Minister fÃ¼r Verkehrswesen (ab 11. Dezember 1989 von
dem dem Minister unterstellten Generaldirektor der DR â�� vgl Bekanntgabe des
Generaldirektors der DR vom 14. Dezember 1989 â�� MBl des Ministeriums fÃ¼r
Verkehrswesen Teil DR 1990, 3) geleitetes staatliches Verkehrsunternehmen; das
von ihr verwaltete VermÃ¶gen war staatliches Eigentum (Â§ 1 Abs 1 und 2
Anordnung Ã¼ber das Statut der DR vom 19. November 1960 â�� GBl II, 453 â��
und Â§ 3 Satz 1 Verordnung Ã¼ber das Statut des Ministeriums fÃ¼r
Verkehrswesen vom 18. Februar 1960 â�� GBl I, 155 sowie Â§ 1 Abs 2 Satz 2 Statut
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des Ministeriums fÃ¼r Verkehrswesen vom 14. August 1975 â�� GBl I, 621). Setzt
man an die Stelle des Staates DDR die Bundesrepublik Deutschland und an die
Stelle der zentralstaatlichen Verwaltung die Bundesverwaltung, kÃ¤me nur der
Bund als TrÃ¤ger der See-Unfallversicherung fÃ¼r die von der DR auf ihren
FÃ¤hrschiffen beschÃ¤ftigten Seeleute in Betracht, wie dies fÃ¼r die von der DB auf
ihren FÃ¤hrschiffen beschÃ¤ftigten Seeleute der Fall war, solange der Bund unter
diesem Namen auf der Grundlage von Art 87 Abs 1 Satz 1 GG in der bis zum
Inkrafttreten des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBl I 2089) am 23. Dezember
1993 geltenden Fassung und des Bundesbahngesetzes (BBahnG) das
BundeseisenbahnvermÃ¶gen als nicht rechtsfÃ¤higes SondervermÃ¶gen des
Bundes verwaltete (Â§ 1 BBahnG) und dabei auch FÃ¤hrschiffe betrieb.

DaÃ� die DR in der DDR anders als die DB eine juristische Person war (Â§ 1
Anordnung Ã¼ber das Statut der DR), steht der Gleichsetzung von DR und DB im
Hinblick auf den fiktiv fÃ¼r den KlÃ¤ger von 1974 bis Ende 1990 zustÃ¤ndigen See-
UnfallversicherungstrÃ¤ger nicht entgegen. Denn bei der See-Unfallversicherung
kam es fÃ¼r die ZustÃ¤ndigkeit des Bundes nur darauf an, ob das Unternehmen, in
dem der Versicherte beschÃ¤ftigt war, auf seine Rechnung ging. Eine
entsprechende Differenzierung wie in der allgemeinen Unfallversicherung zwischen
den Unternehmen des Bundes (Â§ 653 Abs 1 Nr 1 RVO) und den in selbstÃ¤ndiger
Rechtsform betriebenen Unternehmen, an denen der Bund allein oder zusammen
mit einem Land oder einer Gemeinde Ã¼berwiegend beteiligt ist (Â§ 653 Abs 1 Nr 2
RVO), kannte die RVO fÃ¼r die See-Unfallversicherung nicht. Soweit das SGB VII die
ZustÃ¤ndigkeit des Bundes als UnfallversicherungstrÃ¤ger in Â§ 125 SGB VII auch
im VerhÃ¤ltnis zur See-BG jetzt einheitlich geregelt hat, hat dies fÃ¼r die hier zu
beurteilenden Zeiten einer BeschÃ¤ftigung bei der DR keine Bedeutung, nachdem
bereits durch Art 6 Abs 92 Eisenbahnneuordnungsgesetz (ENeuOG) zum 1. Januar
1994 die Eisenbahn-Unfallkasse errichtet und deren ZustÃ¤ndigkeit ua fÃ¼r das
BundeseisenbahnvermÃ¶gen in Â§ 657a RVO (jetzt Â§ 126 SGB VII) abschlieÃ�end
geregelt wurde.

Diese Beurteilung der fiktiven ZustÃ¤ndigkeit des Bundes fÃ¼r die auf den
FÃ¤hrschiffen der DR beschÃ¤ftigten Seeleute findet eine BestÃ¤tigung auch in den
Festlegungen im EinigVtr. Das SondervermÃ¶gen DR der DDR wurde danach mit
Wirksamwerden des Beitritts SondervermÃ¶gen der Bundesrepublik Deutschland
(Art 26 EinigVtr), und das BBahnG war auf die DR sinngemÃ¤Ã� anzuwenden
(EinigVtr Anlage I Kapitel XI Sachgebiet A Abschnitt III Nr 3). SchlieÃ�lich wurden
entsprechend Â§ 19 BBahnG, wonach die BeschÃ¤ftigten der DB sÃ¤mtlich
Bundesbedienstete waren, die BeschÃ¤ftigten der DR auf der Grundlage von Art 20
EinigVtr iVm Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr 1 in den Ã¶ffentlichen
Dienst des Bundes Ã¼bernommen. Diese Regelungen galten bis zur
ZusammenfÃ¼hrung von DB und DR durch das ENeuOG. Die bis dahin von der
BUVB wahrgenommenen Rechte und Pflichten des Bundes als TrÃ¤ger der
gesetzlichen Unfallversicherung (Â§ 766 RVO) gingen gleichzeitig auf die neu
errichtete Eisenbahn-Unfallkasse Ã¼ber (Art 7 ENeuOG).

4. VerfassungsmÃ¤Ã�ige Rechte des KlÃ¤gers sind nicht verletzt.
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aa) Eine BeeintrÃ¤chtigung des Eigentums in Form von durch Art 14 GG
geschÃ¼tzten Anwartschaften auf das Ã�berbrÃ¼ckungsgeld ist nicht gegeben;
insoweit fehlt es schon an dem Erwerb entsprechender Anwartschaften durch den
KlÃ¤ger wÃ¤hrend seiner BeschÃ¤ftigung bei der DR.

bb) Mit der auf eine fiktive ZugehÃ¶rigkeit zur See-BG abgestellten Auslegung von
Â§ 24a Abs 1 SSmK ist auch keine Art 3 Abs 1 GG widersprechende Differenzierung
(BVerfG Beschluss vom 3. Juli 1985 â�� 1 BvR 1428/82 â�� BVerfGE 70, 230, 240)
verbunden. Bezogen auf die Eigenart des auf der Grundlage von Â§ 891a RVO bzw 
Â§ 143 SGB VII geregelten Sachverhalts ist es vielmehr â�� wie oben unter 3.3a)
dargelegt â�� sachgerecht und entspricht Sinn und Zweck und der Finanzierung des
Ã�berbrÃ¼ckungsgelds als einer von der ZugehÃ¶rigkeit zur Solidargemeinschaft
der See-BG abhÃ¤ngigen Leistung (vgl auch BVerfG KammerbeschluÃ� vom 16. Juni
1992 â�� 1 BvR 550/92 â�� SozR 3-2200 Â§ 891a Nr 2; BSG Urteil vom 28.
November 1991 â�� 5 RJ 16/91 â�� SozR 3-2200 Â§ 891a Nr 1 zur Nichtanrechnung
von â�� ebenfalls nicht bei der See-BG versicherten â�� Seefahrtzeiten bei der
Bundesmarine auf die Wartezeit fÃ¼r das Ã�berbrÃ¼ckungsgeld), wenn auf die
Wartezeit nur solche Zeiten angerechnet werden, die bei der Beklagten versichert
sind. Es bedarf deswegen keiner KlÃ¤rung, inwieweit Rechte der an die DFO
Ã¼berlassenen Mitarbeiter der DB oder DR durch besondere Dienst- oder
DienstleistungsÃ¼berlassungsvertrÃ¤ge beibehalten oder nachteilig verÃ¤ndert
wurden. Unerheblich fÃ¼r die Einbeziehung von BeschÃ¤ftigungszeiten in den
Schutzbereich der Beklagten ist auch, in welcher Weise die in der DDR von
AngehÃ¶rigen der DR erworbenen Rentenanwartschaften in die bundesdeutsche
Rentenversicherung Ã¼berfÃ¼hrt worden sind.

cc) Art 3 GG ist auch nicht verletzt, soweit der KlÃ¤ger in Anwendung des Â§ 24a
Abs 1 SSmK hinsichtlich seiner im Beitrittsgebiet zurÃ¼ckgelegten Seefahrtzeiten
anders behandelt wird als Seeleute auf den Schiffen der DSR und auf den
FÃ¤hrschiffen der DR eingesetzte BeschÃ¤ftigte der Mitropa. Denn insoweit
bestehen Unterschiede, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen.

Unter dem Namen Deutsche Seereederei (DSR) war 1974 in der DDR durch
ZusammenschluÃ� verschiedener fÃ¼r Seefahrt und HÃ¤fen zustÃ¤ndiger
Einrichtungen und als volkseigener Betriebe (VEB) gefÃ¼hrter See-Reedereien ein
fÃ¼r die gesamte Seewirtschaft der DDR (einschlieÃ�lich der Kauffahrteischiffe)
zustÃ¤ndiges Kombinat gebildet worden (vgl Herbst/Ranke/Winkler, So funktionierte
die DDR, S 1070); eine solche Struktur gab und gibt es in der Bundesrepublik nicht,
die Seewirtschaft ist und war zu der fraglichen Zeit nicht in Ã¶ffentlicher Hand.
Infolgedessen wurden die in dem Kombinat zusammengefÃ¼hrten Betriebe in der
DDR ab 1990 ausgegliedert und auf der Grundlage des Treuhandgesetzes vom 17.
Juni 1990 (GBl I Nr 33) und nach MaÃ�gabe von Art 25 EinigVtr von der Treuhand
weitergefÃ¼hrt, um sie wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren. Bei
der Mitropa handelt es sich um ein ursprÃ¼nglich privates Unternehmen, das â��
trotz vielfÃ¤ltiger Versuche zur Umgestaltung und staatlicher EinfluÃ�nahme â��
seine private Rechtsform wÃ¤hrend der Zeit der DDR behielt und keineswegs der
DR ein- oder untergeordnet war (vgl Bischoff, Die Mitropa AG, S 49, Anm 136, S 229,
259 ff). Sie wÃ¤re mithin ebenfalls nicht Gegenstand bundeseigener Verwaltung
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gewesen; denn ihre BeschÃ¤ftigten standen nicht in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis zur
DR. Unter den Anwendungsbereich der Eisenbahnerverordnung (EisenbahnV) vom
28. MÃ¤rz 1973 (GBl I, 217) und der auf ihrer Grundlage erlassenen
Versorgungsordnung der DR (Anlage 11 zum Rahmenkollektivvertrag fÃ¼r die
BeschÃ¤ftigten der DR vom 20. April 1960 â�� DRBVersO), die fÃ¼r alle in einem
Arbeitsrechts- bzw BerufsausbildungsverhÃ¤ltnis zur DR stehenden BeschÃ¤ftigten
und mithin auch den KlÃ¤ger galt, und wonach zum Teil Sonderregelungen fÃ¼r die
Alters-, Invaliden- und Unfallversicherung bestanden (Â§Â§ 1, 11, 15 EisenbahnV
iVm der DRBVersO â�� vgl auch Â§ 53 Abs 3 Rentenverordnung-DDR vom 23.
November 1979 (GBl I, 401) fielen â�� worauf auch das LSG schon hingewiesen hat
â�� die BeschÃ¤ftigten der DSR und der Mitropa nicht.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs 1 SGG.

Erstellt am: 28.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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